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Achtzehnte Plenarſitzung vom 29 . Klai .

Die zweite Commiſſion erſtattet mündlichen Bericht über

mehrere ihrer Begutachtung zugewieſene Gegenſtände :

Antrag der Diöceſe Adelsheim ( Mittheil . S . 129 )

daß Schulkinder in der Sonntagskatechiſation vor der

kirchlichen Verſammlung aus Bibel , oder Katechismus , oder

Geſangbuck der einem beſondern Feſtbüchlein ein be

treffendes Stück herſagen ſollen

Die Commiſſion fand ſich nicht veranlaßt , auf dieſen an

ſich ſchönen und löblichen Gebrauch zu allgemeiner Einführung

einzugehen , und die Synode beſchloß , die Sache auf ſich be —

ruhen zu laſſen .

In Folge dieſes Beſchluſſes ſoll der berührten Sitte , da , wo

ſie bereits eingeführt iſt, nicht entgegengetreten werden . Die neue

Einführung an andern Orten muß wohl dem Ermeſſen des

Pfarrers und Kirchengemeinderathes anheimgeſtellt bleiben .

2 ) Wunſch der Diöceſe Bretten , den Gründonnerstag vor

Allem als Gedächtnißtag des heiligen Abendmahls zu

berückſichtigen und da lauch jedesmal über daſſelbe zu

predigen . ( Mitth . S. 129 . )

Antrag der Commiſſion und Beſchluß der Synode : Es bei

der bisherigen Anordnung zu belaſſen , da durch ein neues For —
mular für die Liturgie am Gründonnerstag der Mißſtand ge —

hoben ſey , der zu obigem Wunſche Veranlaſſung gegeben .
3 ) Antrag der Diöceſen Neckarbiſchofsheim und

Sinsheim , wegen näherer Beſtimmung der Stunde ,
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in welcher der Abendgottesdienſt am letzten Tage des

Jahres zu halten ſey

Die Commiſſion ſtellt den Antrag : Die Haltung dieſes

Gottesdienſtes auch des Abends bei Licht zu geſtatten , die Be

ſtimmung der Stunde aber dem Pfarrer und Kirchengemeinde —
rath unter Genehmigung des Dekanats zu überlaſſen

Die Befürchtung , es möchten ſolche Abendgottesdienſte bei

Licht zu Unordnungen führen , wurde von mehreren Seiten

hervorgehoben , und die Synode beſchließt mit entſchiedener

Stimmenmehrheit zur Tagesordnung überzugehen .
4) Die Anfrage , ob die Beſtimmungen der Unionsurkunde ,

Beilage A, §. 14 , über Beerdigungen auch auf Todt

geborene anwendbar ſey .

Antrag der Commiſſion und Beſchluß der Synode : Obſchon

die ergangenen Beſtimmungen auf Todtgeborne wohl keine An9¹

wendung finden können , ſo werde ſich doch der Geiſtliche in
dieſer Beziehung nach der Obſervanz und den Wünſchen ſeiner
Gemeinde richten müſſen .

5 ) Antrag der Diöceſen Wannheim und Heidelberg

pietiſtiſche und ultramontaniſtiſche Umtriebe betreffend

( Mitth . 149 , Nr . 57 . )

ad a. Die Commiſſion ſtellt den Antrag : nach den Erläu —

terungen , welche einige Mitglieder des Oberkirchenraths in

dieſer Beziehung bei den Erörterungen der Commiſſion gegeben

haben , die Sache auf ſich beruhen zu laſſen . Dagegen ſtellt
ein Abgeordneter unter näherer Begründung den Antrag :

1) Die Generalſynode wolle den dringenden Wunſch aus

ſprechen , daß

a. die oberſte Kirchenbehörde die Dekanate anweiſen

möge , genau über den in Frage geſtellten Gegen
ſtand zu berichten , und

b. ferner ſtreng darüber zu wachen , daß namentlich , wo

von Seiten einzelner Geiſtlichen derartige Erſchei —

nungen veranlaßt oder beguͤnſtigt werden , die noth —

vendig zu kirchlicher Unordnung führen müſſen , die

ſelben beſeitigt werden ( Schluß folgt . )
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